
1. Gesetzliche Grundlagen 

Im Heft 1 dieser 5ehrlften:reille sind die fIJr alle Bescbäftigten des Slra

Benwesens geltenden g'esetzllcben Bestimmungen Ln Ihrer C'ilsamlhetl 

genannt. In dIe sem Heft 2 wird d s bewlihr t.e System [ortgtlsatz . Es gibt 


, eJnen spezJellen berbllck über Aufgaben und Verantwortung sowie Pfllch 
teil und Rechte bel de r Iilstandhaltung bi tUminöser Deokschlc hten. Heraus ' 
gearbeitet sind hierbei aus den gesetzli chen Bestimmungs die jeweU ille 
Sache betreffenden Au ssagen. 

1.1. Gesetze 

Al'lJeitsgeselzbuc h der DDR vom 16 6 , 197 (GBl. I S , 1 5) 
, 2 (:.1.): "Das Al'IJei t srecht triigt zur konsequentan Verwlrkllclwng deR 

Prinzips "Jeder u'ach seinen Fählgkettan, Jedem nach satner Leistung" 
beI. E s sichert, daß den Werktätigen Lohn nach Qualitäl und Quantität 
der Arbelt~zahlt wird und daß Mann und F rau , Erwachsene und Jugend
liche bei glEjlober r beitslei stung gleichen Lohn e rbalten " 

2 (5): "Das Arbeitsrecht .. , trägt dazu beI, daß die Werktätigen ge
wls:;('nbaft und ehrlich arbeiten, ihr e Verantwortung In vollem Umfnnge 
wahrnebmen, das sozJallstIscbe Eigentum schUtzen ünd mehren und sich 
i Ihren kollektiven Beziehungen noch stärker von gegenseitiger Achtung 
und UnterstUl:r.ung, von kameradschaftliche r Hilfe und RUcksicbtonhme 
leit lassen . J eder Werktätige hat die pfl ic ht , dIe sozialIstische Al'beLts
i sziplin gewi 8 nhaIt einzuhalten," 

Zi ilgesel:z.buch deI' DDR vom 1 9 ,6 . 1975 (GBI r S 465) 
17 (1)' ,,Das !loxinlistiscbe Eigentum Ist die <>konorni sehe (;I'lmdluge der 

Entw:lakluo der sozialistischen Gesell sc haft und aller Bürger Es sichert 
die weHere Erhöhung des materiellen und kulturellen LebenSDiveau des 
Volkes auf der Grundlage eines hoben Entwi cklungstempos del: sozialisti 
schen Produktion, der Erhöhung der EUektlvität , des wl senschafUloh
technls heu Fortschritts und de Wach stums der Ad 16ltsproduktlvttät .. 

20 (1): " Das sozJaltstiscbe Eig nbJ.m Ist unantastbar. Ee genießt den 
besonderen Schutz des sozialistischen Staates." 

20 (2): "Das sozlalistische Eigentum zu schUtzen Ist Pflicht aller 

BUrger und Betriebe." 


§ 84 (1 : "Eine Lei stung i st nicht qualität sgerecht , wenn sie nlobt den 
tantlicben Güte - , Slc her heits - und Schutzvorsobriiten entspricht oder 

nicht die Eigenschaften aufweIst , die 1m ertrag rerelnbart. nach dem 
vorgesehenen Zweck der Leistung vorausgesetzt oder zugesichert sind ." 




